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A. Kircliliclie Gesetze, Verordnungen 
und Verfügungen 

Nr. 1) Kirchengesetz über die Ausbildung der 
Pfarrer und Pastorinnen in der Evangeli
schen Kirche der Union (Pfarrer-Ausbil
dungsgesetz) vom 2. Dezember 1965 

Evangelisches Konsistorium 
A 103 II - 23/66 

Greifswald, 
den 30. Dez. 1966 

Nachdem die Landessynode am 8. November 1966 
dem Kirchengesetz über die Ausbildung der Pfarrer 
·und Pas,torinnen in der Ev,am,gdischen Kirche der 
Union (Pfarrer-Aushildiungsgesetz) vom 2. Dezember 
1965 - Amtsblatt der EKD Berliner Aus1g1a.he vom 
15. 3. 1966 Heft 3 Nr. 20/66, Se~te 50 ff. - zuge-1 
stimmt und der Rat der Ev,anigdis1chen Kir.ehe der 
Union dieses Kir,chenges,etz für unser,e Lande:s.kir.che 
zum l. Januar 1967 in Kraft 1gese1tzt hat, wird nach
stehend das -0ben gena..n:nite Ki:rche!Il!ge&etz veröff.ent
Hcht: 

K-ircheng.esetz 
über die Ausbildung der Pfarrer und Pastorinnen 

in der Evang.elischen Kirche der 'Union 
f Pfa~rer-Ausbildungsgesetz) 

vom 2. Dezember 1965 

Das AIIl!t des Pfarrers und der Pasitorin beruht auf 
'dem der Kir·che von ihrem Herrn ,gegebenen Auf
trag zur Verkündigung dies Wol'ltes Gottes. und zur 
Verwaltung der Saikramente. 

Damm erwartet die Kir.ehe von allen, die si,ch auf 
dieses Amt vorhereiiten, daß sie ihr Lehen ·unter 
dem Worte Gott.es in lebendiger Verhindung mit 
der Gemeinde führen. 

Zur dnhei,tl.i,chen Regelung der .AiUshiJdung der Pfar
rer und Pa.sitorinnen hat die Synode der Evange
lischen Kirche der Union oolfgrund v-0n Artikel 6 
Abs. 2 d) OEKU das· nachstehende Gesetz bei.schlos-
sen: 

/. Einleitende Bestimmungen 

§ 1 

(1) Die Ausbildung für den Diens•t des Pfarrers und 
der Pa.s:tmin in der Evangelischen Kirche der Union 
ges1chiehit in einer theolo.gis·ch-wissenscha.ftl.i!chen und 
·einer pra.ktis,chen Ausbildung und wird dur·ch die 
AbJ.egung von zwei theoiogischen Prüfungen ahge
schloss·en. 

(2) Unherührt bleiben di1e Vornchriften des1 Pfarrer
di,enstgesetzes vom 11. 11. . 1960 und anderer Kir
chenge.s•etze über di1e y,erleihung der Ans,tellungs
fähigkeit in besonderen Fällen. 

(3) Pfarr.er und Pas1torin kann nur werdeill, wer frei 
von solchen körperliichen und psy,cMs1chen Schäden. 
1s1t, die ihn an der Ausübung des Dienstes hindern. 

§ 2 
(1) Die Prüfungen wer,cLen durch daiS Theologisd1e 
Pri.ifungs.a.mt beL den Gliedkirchen ahgenommen. 

(2) Die Zusammensetzung ·des Theologischen Prü
furngsamtes und sein Vors,iltz werden durch glied
kirchliches Recht gere.gdt. 

(3) Die Prüfungen werden vo.n Prüfungskommiss!io
nen durchgeführt, die nach Bedarf aus den Mit
gliedern des Prüfungs.a.imDes. gehildet werden. 

(4) In den Kommissi10nen für die Ers·i!e Theofogische 
Prüfung beträgt die Zahl der Profos,soren und Do~ 
7ienten in ·der R~gel die Hälf.t·e der Mitglieder aus·
schheßliich deS' Vors~tzenden. In den Kommissionein 
für die Zwdfe Theologische Prüfung wirken in der 
Re~el zwe~ Profossoren •oder Do,:öernten mit. 

II. Theologisches St.udium 
und Erst,e Theologische Prüfung 

§ 3 
(1) Zur Er.Siten Theologtschen Prüfung kanilli zuge
lassen werden, wer nach Ablegung der Reifeprü
fung .an ein.er deutsichen höheren Lehr.am.stalt (er
weHerten Oberschule oder ,einer 'ihr gl,eichgestellten 
Lehrans1;alt) ,ein oronungsgemäßes StudilUlll der evan
,gelischen Theologi·e an einer wissenschafrtili.che:n Hoch
schule in der Regel von 8 Semestern, mindestPns 
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aber von 6 Semestern nciich der Ablegung der letz
ten Sprnchprüfung n.achweisit. Die Zulassung zur 
Prüfung set21t den Nachweis aus11eichender Kennt
nisse in der hebräischen, gr1echischen und la1t2'.1ni
sichen Sprache vor.aus. Das gli.edkiirchliche Recht 
kann hes1timmen, welche Sonderprüfurngen als Ersatz 
für die Reifeprüfung gewertet wel"den. 

(2) Für die Meldung zur Erstten Theologi,schen Prü
fung ist ·der Nachweis einies diakonischen oder ei
nes anderen kir.chlichen Praktikums zu erhri:ngen-, 
sowei!t niicht ·dias1 ,gliedkirchliche Reoht etwM ander·es 
bestimmt. · 

(3) D1e Gliedkirchen sind ·etmächügt, mH Rücksicht 
auf ·einen .sonstigen wiss•e:rnschaftHchen Bildungs1g1a:ng 
von den vorg.e&chri:ehenen Studien~eiten ei1nen a:n
giemes.senen Zeitraum zu erlaiss1en. Sie könnien: unter 
besonderen. Umständen im Einzelfall vo1n den s·on
stigen Erforderni·ssien des Ahsa:tzes 1 befreien und 
.teilen .solche Fäl1e dem Ra:t der EvanigeHschen Kir
che der Un1on zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
gemäß Art. 6 Abs.. 2 OEKU miit. 

§ 4 
( 1) Siuc:Uerende, die heaibis1i<chiti'.gen, in den Dienst 
dier Kirche zu tret•en, sollen sich bei der Aufnahme 
dies theologischen Studiums mit dem .Ifonststo.riium 
(LandeskiDchenamt, Landeskirchenrat) ihrns He;mat
wohnsiiiz·es in V erhindung s•etzen. 

(2) Di:e Kirche herät die Studierenden dm·ch ihre 
Beauftragten und fördert sie dtmch Rüstzeiten. 

§ 5 

(1) Der Studier.ende kann :berdts währ·end des Stu
ditums auf seinen Antrag in den Fächern Biihelktmde 
und Phtlosophie geprüft werden. EinzelheHen re
gelt dais gliedkirchliche Redh1:. 

(2) Wer eine solche Prüfung ibestanden hat. wird in 
der Ersten Theologiischen Prüfung in dem he•treffen,.. 
den Fa.eh (den hetr·effenden Fächern) nidh!t mehr ge
prü:f.t. Die erziielten Noten werden in das Zeugn1s 
über di,e faste Theol.ogiische Prüfunig übemoimmen. 

§ 6 

(1) Die Meldung ~ur füs1te.n Theologis·chen Prüfung 
ilSt frühestens .am Ende der nach § 3 festgesetzten 
Studienzeit zuläss,iog. Uber die Zuliassung des Stu
dierenden ·entscheidet di•e Gliedkir.che, hel der sich 
der Studierende zur Prüfong meldet. 

(2) In der ErBten Theo1ogll.o;ichen Prüfung wird fest
ges'1ellt, oh 'der Prüfling skh die .notwendigen l(.ennt
ni•sse in den .ein:zdne.n Disziplinen ·erworben hait 
und die FäMgkeit zeigt, sellbständig theologisd1 zu 
arbei<ten. 

(3) Die Prüfung gliedert sich in ·einen s.chriffüchen 
und ·einen mündHchen Teil. Das Nähere r·egeln die 
gliedkirchlkhen Prüfungsordnun,g.en. 

H) Uber die !be&t:andene Prü:6ung i1st ein Zeugnis· .aus
Z1U1stellen. 

(5) Wir.d dLe Prüfung nkht ibe•s·tan<len, so kann sie 
einmal wiederholt werden. Die WiederhoJungsprü
fong cl.arf nicht früher a1s ein h.alhes J.ahr und soll 

nicht .später· als zwei Jahre nach der vomngegange
nen Prüfung liegen. In All!Slnahmefäl.len kainn die 
Kir·chenleitung nach Anhörung der Prü:fiU!Il\gJSikommis
sion eine zweite Wiederholu1ngs.prüfong :?Jul&sso<~fä 

(6) Wenn die Prüfongskommi1S1sfon Bedenken hin
sichfüch der Eignung ·des Prüflinigis für den öffont
Hch.en Dienst am Wort hat, so s10U sie dies der 
Kir-ch.enleitung mitteilen. 

(7) Nach bestanden.er Prüfung entscheidet die Kir
chenleitung (das Kons~sitorium) uber die Aiufaahme 
des Geprüften in den V orlber·e~tungsdienst als K.an
d1dat der Theologie. 

(8) Die Gliedkirchen können bestinnmen, daß in den 
Vor.bereLtungsdienst auch aufgenommen w.erden kann, 
wer here,i,ts eine der Er:st•en Theologi.s.chen Prüfung 
gle,iichwertige aka.d:emisch-theolQgis.che Prüfung abge
legt hat; in sokhem F.alle findet ein l(.oUoqui.um 
statt, von des.se.n Ergebnis d1e Uherna~me aibhängt. 

III. V.orbereit.ungsdi.enst 
und Zweite Theologische Prüfung 

§ 7 

(1) Der VorbereiJtung.s1di•e.nst des Kai111didaten der The
ologie dauer.t mindest·ens zwei Jailrne. Er wird_ in 
der Regel im Gemeindevik.ar1at, im ka•t·echetischen 
Praktikum oder Schulpr.aktikum und im Predigerse
minar dmchgeführt. Der Einweisung in da.s1 Predi
di:gerseminar soll eine angemessene ZeH der Ausbil
dung im Gemeindevikariat vorausgehen. 

(2) Für die Dauer des• VorbereH.un;gs,die.rus1tes erhält 
der Kandidat Erlaubnis und A!uftrag, im Rahmen 
seiner Aushild!ung unter Anlei<tung urnd Vernntwor-
1ung des Vikariatsleiter.s :bzw. Leiters des Prediger
seminars zu predigen, hei Taufe iund Ahendmahl 
mitzuwirken, zu unterrkhten, Amtshandlungen vor
zunehmen und Seelsorge :zm ühen::. 

(3) In besonderen Fällen kann die KirchenleHurng 
(dJa<> Konsistorium, La.ndeskirchenamt, Landeskirchen
rat) den Kand~daten in einen diakonischen, ökume
nis•ch-miSisfonarischen oder wissensch.aftlilchen Dienst 
ilm In- oder Ausland einweisen. 

(4) Die Kirchenleiitung kann von der rn Ahs•atz 1 
vorges·chr.iehenen AusibHdungis.zeiit ausn.ahims.weise ei
nen Teil his· zu einem Jahr ·erl.asi5en, falls der Nach
weis der Ausbildung oder Betätigung auf einem 
wiichtigen Sondergehiet erbrncht wird. 

(5) Die Einzelheilten der praktischen AuSJhildung re
gelt das Kons·tstorium (Landeskir·chenamt, Landeskir
chenrat). 

§ 8 
(1) Während des Gemeindevi:kariaits wird der Kan
didat .als Lehrvikar für di·e Dauer von minde.s:tenis 
sechs Monat·en einem geeigneten Pfarr:er (Pastorin) 
als dem Vikari!atsleit.er zur AUISM1diung z:ugewie&en. 

(2) Der Lehrviikar wir:d von dem Vika·riatsleite.I' 
dur.ch Hospiitaüon, durch Beteili,giung .am pfarramt
Hchen Dien.s1t und durch Dhertrngung von. selbstän
digen Auf.gaben mfa den Diensten °einies. Pfärrel'S 
vertraiut gemacht. Der Vikar:tatsleiter for.dert den 
Lehrvikar in seiner theoJ.ogis.chen W·eiterhHcliung. Der 
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Lehrvikar soll zu den Sitzungen des Gemeindekir
chenmts (Presbyt·eriums) hinzugezogen werc1en: Nä
heres regeln gliedkirchliche Anweisrungen für Vika
riatslei ler. 

(3) Es .ist Aufgabe des• Vikari.atsleiteris., dem .J,ehr
v:iikar Wohn:ung und Verpflegung gegen eilll:e vom 
Konsistor.fa.im (Landeskirchenamt, Landeskir.chen.rat) 
festzusetzende Vergütung zu gewähren od.er zu, be
schaffen. 

(4) Die I\.irchenleitung kann im Ein.ver'!liehmen: mit 
den zusitändigen Stellen den Kandidaten auch in ein 
J.ehrvikari.at in einer ander.en GHedkitrche der Ev.w
gelischen Kir.ehe in Deutschland oder in eine ihr 
angeschlossene Auslandsgemeinde ei:11we1s1ein„ 

· (5) Der Vikariatsleiter erstattet nach Abis.chluß des 
Vikariats dem Kons:i,istorium (Landeskfr.chenamt, Lan
deskirchenrnt) einen s.chriftHchen Beri1ciht. 

§ 9 
(1) Das ka1techetische Praktikum oder das Schulprak
tikum s<0ll mindestens drei Monate ·da.uer:n. Für die 
Zeit des Prnktikums wird der Kandidat einem päda
g0igischen Betreuer zugewfosen. 

(2) Der pädagogis·che Betreuer erstaHet nach Ab
schluß des Praktikums dem Ko.nsi:storium (Larndes
kirchenai:nt, Landeskif.chenrat) ei:nen schriftlichen Be
ri<cht. 

§ 10 
(1) Das Predigerseminar hat die Aufgaibe, 

die Gemeinschaft der Kandidaten untereinan
der und mit den Lehrern des. Semi:nan> in 
Gebet und Arbeit al.s Gemeinechai:ft unter dem 
Wort einzuüben, 
dix theologische Erkenntnis der Kandidaten 
2'1U "'fördern, 

das Vers1ändnis für die Gegenwarts.auf.19,ilien 
der Einzelgemeinde, der Gesamtkirche und der 
Oekrnmene zu verti<efen, 
die Kandidaten in Y.erhindiunig mit den am 
.Seminarort bestehenden Gemeinden i1111 pr.ak
tischer Betätigung anzuleiten. 

(2) Der Leüer des Predi1gers.emina.I1s mstattet über 
den Kandidaten dem Ko:nsistorium (LanideiskiI'chen
runt, Landes·küchenrat) einen schriftlichen Bericht. 

§ 11 

(1) Die Anleitung und Berat1U:ng de.s Kandidaten wäh
rellid des V orherettungsdienstes ·el'ISi'recken siieh aJUf 

h) .aiuf Aufforderung des Superintendenten .in dessen 
Gegenwart oder eines von dies•e:m heauftra~ten 
Pfarrers :m predigen und zu unterrichten, 

c) a1uf Einladung des' Superintendenten an den Y.er
handlun1gen der Kr.ei,s,synode und ain den Pfarr
konventen als Ga,st t·eilzunehmen. 

(4) Sorweit das gliedkirchHche Re.cht den General
superintendenten (Pröpsten) ei:ne hes.onde11e Auf
sichtspflicht für die AushHdung der Kandi1dait.en 2'1U

weis.t, bleibt diese unherührt. 
1 

§ 12 

(1) Der Kandidat unters1teht der allgemeinen Dienst
arnfsiicht des, Konis.ist.oriu:ms (Lande1skil1Chenamtes, Lan
deskirchenrat.es). 

(2) U:ber den Kandidaten führt d1e besondere Diens•t
a;ufskht 
a) während des Gemeindev.ikariats und des. kateche

tis.chen oder Schulpraktiku:rns der Su:pierirntendent, 
in des.sen Kirchenkre]s. er Dienst tUJi, 

ib) während de.s· Seminar:aiurfentha.ltes der Leiter des 
Predi;ger.seminars. 

(3) In allen anderen Fällen regelt das KOIIlSi1s~orium 
(Larnde.sküchenarrit, J.andeskirchenrat) die he1s!Ondere 
Dienstairnfsicht. 

§ 13 

0) Einern Kandidaten, der .seine wi.sis.enschaftliche 
oder praktische A1Ushildung v.emachläss1igt, ei:n für 
einen künftigen D1ener ·der Kirche 1Uinwürd~ges V er
halten zeigt oder siich der ·kirc'hli.chen Auifsi1dht nk~ht 
fügt. ist in milderen FäUen eine Mahnuing zu ertei-

. len. Sie· wird von demjentg:en · erteilt, der d1e be
sondere Diensta:urfskht über den Kandidaten führt 
(§ 12 Abs. 2 und 3). Sie kann auch vom Kons.is•t:0t
ri1rnm (l.andeskfrchenamt, Larndeskird1enrat) eTteilt 
we11den. 

(2) In schweren Fällen ist der Kandiidat milt einem 
V erweis ZlU belegen. In hesi0rnders schweven Pällen 
1o<ler naich zwei vorangeg.ange:nen Verweisen. kann er 
arus dem Voihereitungsdiens.t entfernt werden. Der 
Verweis und die Entfernung aius .dem Vorher-eitun~si
dienst werden ·durch das Ko'Il!Siis·torillilil (1.andeskir
chenamt, I.andeskir·chenrat) .aiusgespmche:n. V erweis 
und Entfernung a1Us dem Y.011hereHungsidietrusrt sind 
schriftlich zu erteilen und 2'1U !begründen. ,• 

(3) Der Kandidat ist in allen Fällen ZJUVor zu hö
ren. 

seine wiss.enschaftHche un.d praktische Wei<tedid:ldung (4) Gegen Verweis unid Entfernung aius dem Vorbe
sowie a1uf seine Lebensführung. reitungsdiens-t kann .bei der Kirchenieii.t:Ulll,g innerhalh 
(2) Der Kand:td~t iSt verpflichtet, die ihm gegehe- einer Frist v·on zwei Wochen Beschwerde eingelegt 
nen Anweisungen zu befolgen und die .ihm über- wenden. Die Besehwer<le hat anrfs.chi<ebendie Wir
traigenen Aufgaben und: wissenis·chaffüchen Arhei•ten · · kung. 
sorgfältig zu erledigen. 

(5) füne Wiederaufnahme in den VoriheI'eit:urugsdien&t 
(3) Der Kandiidat hat in der Zeit, während der er kann - frühestens nach Ablauf ernes Jahres - von 
nicht im Predi•ger.seminar ist, der Kirchenleitung hesch10S1S1en werden, wenn he-
a) auf Aufforderung der Ki.I'chenleiliun.g an Kandi· gründete Ausskht .besteht, daß der Betroffene künf·· 

datenkonventen und Rüs.tzeiten teilzunehmen, ti:g seinen ~:Oichten nachkommen wiro. 
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§ 14 
0) Ein Kandidat kann auf seine;n Antrag aus dem 
Vorhereitiungsdienst en.tlaissen werden. 

(2) Ein Kanididat kann auch auf Beschluß des Kon~ 
sistmiumsi (Landeskirchenamtes, Landeskir·chenrates) 
aius ·dem Vorbereitungsdienst entLas1s,en werden„ wenn 
1511ch herausstellt, daß er den Anforderungen des 
pfarr.aimtl1chen Dienstes nicht gerecht wird. Diesie 
'Entlas.sung ~st schrifilich zu ibegründen und dem Kan
didaten zuzustellen. 

(3) Gegen d1e Entscheidung kann der Ka1ndi1dat hin
nen 14 Tagen hei der Kirchenleit!un,g Bf'schwerde 
einlegen. 

§ 15 
0) Der Kandi1dat der Theologie .hat seine V.erlobung 
vor der Veröffenfüchung oder falls. eine solche 
nkht stattfindet, die ihealhskhtigite Eheschließung 
'dem von der GHedkir·che hesümmten leitenden Amts~ 
träger anzuzeigen, nach Mögli.chkeit drei Mo,nate 
vorher. f 

(2) Bei der Wahl .seiner Ehefrau soll sid1 der Kfln
di<lat bewußt sein, daß der Pfarrer mirt seiner Fa.
milie eine hesonidere Stellung im Leiben der Ge
metrnde einnimmt. Die Ehefrau muß der evange
lischen Kirche angehören. 

(3) Die Glledkir·chen können weite11e Besti!mmungien 
erlassen. 

§ 16 
0) Der Kandidat erhält während des Vorhereirtungs
dienstes einen jährHchen Erh;olungismlaiu:b von 21 Ka
lendertagen. 

(2) Will ein Kandidat skh zeitweilig einer anderen 
Ausbildung oder Tätigkeit widmen, so hedarf er 
dazu eines von der Kir·chenleüung (Kons1storium, 
Landeskirchenrumt, Landeskirchenrat) bewilligten Ur-
laubs. ' 

§ 17 
0) D1e Meldung zur Zweiten Theologischen Prü-

" fong ist am Ende des zweit.en A'll!sibildiungsjahres, 
jedoch nicht ,später als vi-er Jaihr.e nach Ablegung 
der Ersten TheoLogischen Prüfung zuläisshg, so.for.n 
nicht das Konsistorium (Landes.kirchenamt, Landes
kil,chenrat) in begründeten Ausnahmefällen d1e Frist 
auf Antrag verlängert. Di1es1er Antrrug muß vor Ab
lauf der V1erteljahresfrist ges1tellt sein. 

(2) Wird die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme in 
den Voribereitungs·di1enst der Kirche beantragt, nach,. 
dem mehr als vi·er Jahre seit Ablegung der Ersten, 
Theologischen Prüfung v·ergang.en S1ind, s10 entschei
det die Kfrchenleitung über diesen Antrag; siie kann 
die Aufnahme von dem Ergebnis ·eines Kolloquiums 
ahhängi.<g machen. 

§ 18 
Kandidaten der Theologi1e aus einer anderen GHedl 
kirche der Evangelischen Kir.ehe in Deutsichlaiid 
können mit Zustimmung diesier GHedkirche zur Zwei
ten Theologis·chen Prüfung zugelaisisien werden.. wenn 

sie eine dfos.em Kirchenge.setz entsprechende Aus
bildung erhalten hah-en. 

§ 19 

U) Der Kandidat soll in der Zweiten Theofogischen 
Prüfung ·dur.ch schriftliche und mündliiche Proben 
n&chweisen, ·daß ·er seine theolog:i:s.che Bildung er
gänzt und vertieft hat und die Gabe ihesit~t. seine' 
wissernschaftlichen Einsichten und praikitisichen Er
fahrungen im Dienst der Kirche in Verantwortung 
vor dem Worte Gottes anzuwenden. 

(2) Die Vorschrilften des § 6 Ahs .. 3 bis 6 gelten 
entsprechend. 

(3) Hat der Kandidat die Zweite Theo1oigis·che Prü
fung hestanden und iist er !herei>t, in den Di·enst der 
Kir.ehe zu treten und skh ordinnieren ziu lassen, 
so entscheidet die Kirchenleitung über seine Auf
nahme in den Stand eines Kaindidaten des Pforr
&mtes .bzw. einer Kandidatin des Pas:torinnenamtes•, 

(4). Die Anordnung der Ordin1ation wird nach glied
kirchHchem Recht g,er.egelt. 

§ 20 

(1) Der Rat kann. auf Antrag mehr.erer Ghedki1rche.n 
·für ·diese gemeins,ame Aus.führungshestimmiungen er
lassen. 

(2) Soweit die Gliedkir·chen von der in Absatz, 1 
vorgesehenen Möglichkeit keinen Gebrauch machen, 
erlassen .s·iie die zur Aus.fühmng dies,es Kirchenge
setzes .erforderHchen, Bes'11mmuTIJgen. Wo gemein
same Voraussetzungen gegeben s,ind, .soHeu die Glied
kirchen (gemäß Artikel 8 Satz 1 OEKU) üherein
.stimmeillde Reg.elurngen anstr·elhen.. 

(3) Die Gliedkirchen können bestimmen, daß in 
diesem Kif.chengesetz der Kirchenleitun.g zu§ewiesen,e 
Aufgaben und Befugniss.e dem Kon.s.tstorium (Lan
deskirchenamt, Landeskirchenrat) üihertra.gen„ oder 
daß Aufg.ahen des Konsistoriums (Landes1kirchen:
amts, Landeskirchenrats') von der Kirchenleitung 
wahrgenommen we!1den. Die Zuständi,gkeiten zur 
Vorn.ahme disziplinarischer Maßnahmen körnnen je
doch nicht abweichend von § 13 g.eregelt werden. 

§ 21 

(1) Dieses Kirche111gesetz triitt für ·die Evangelisiche 
Kirche der Un1on am 1. Januar 1966 in Kraft. Für 
die Gliedkirchen wird .es· vom Rat in Kraft geseitzt, 
111achdem diese jeweils zugestimmt haiben. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dies·es KirchengesetzeSi 
treten erntgegeustehende Bestimmun:gein früherer Ord
nungen außer Kr.a.ft. Inshesonidere weI1de:n aufge
hohen: 
a) ·das Kirchengesetz der Evangelischen Kfoche der 

altpreußischen Union hetreff.en:d Vo:rihildung tmd 
Anstellungsfähigkeit der Geis.tlichen vom 5. Mai 
1927 (KGVBI. S. 219) mit Ausnahme der für die 
Kandidaten des Pfarr.alIIltes g.eltenden Bestimmun
gen, 

.b) ·die bisher noch geltenden §§ 2-16 des Kirchen
gesetzes betr. die Vorbildung und Ansite11ung 
von Pfarrvikarinnen iu der Evaugelischen Kirche 
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der altpreußischen Unfon vom 15. Mai 1952/22. 
April 1953 (ABI. EKD 1953 Nr. 101 ). Die Be
stimmungen der §§ 17, 18 und 19 Absätze 1,1 
ll(nd 4 üher die Anstel1ungsfähigkeit, den kirch
lichen Hilfsdienst und die Ordination bleiben 
in Kraft. 

Berlin, den 2. De:llemher 1965 

Der Präses der Syn,ode 
der Evang,elischen Kirche der Union 

Dr. Kreyssig 

Das vorstehende Kirchengesetz whd hiermit ver
kündet. 

Berlin, den 6. Januar 1966 

Der Rat 
der Evangelischen Kirche der Uni.an 

D. J änicke 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

C. Personalnadirichten 

· Superintendent Dr. theol. S c h 1 au c k - Garz/Rü
gen - hat von der zuständ~gen Fakultät di1e ß.erech
tLgung erhalten, den Doktortitel anstelle des. Tttels1 
eines Lizentiat,en der Theologi.e zu1 führen. 

Ordiniert wurden 
\(,: arm 4. 12. 1966 in der Kir.ehe zu Kenz, Kirchenkreis 

Barth, der Predilger Hans-J ür:g.en S ·Ch a e f e r durch 

Berufen: 
Pastor Eriich B u t 1t k i e s mit Wirkung vom 1. 11. 
1966 zum Pfarrer in Sacrntens, Kil'chenkreis Gaxz/ 
Rügen; eingeführt am 6. 11. 1966. 

Prndiger Hans-Jürgen Schaefer vom Ev. Kon,
si:storiwm in die in eine Pr,edirgers·telLe aiuf Zeit um
gewandelte Pfarr.stelle Kenz, Kir.chenkreis Barith, mif 
Wirkw11g vom 1. Noverriher 1966 aih; eing.eführt am 
4. 12. 1966. 

Pastor Karl-Heinz Sa de was. s er mit Wirkurng vom 
1. Dezember 1966 zum Pfarr.er in Sommersdorf, 
Kirchenkreis Penkun; .eingeführt am 18. De:z;ember 
1966. 

Prediger Gerhard R o .s .e n o w vom Ev. Konsistorium 
in die in eine Piediigerstel1e auf Zeit umgewandehie 
Pfarr.stelle Pos;eritz, Kirchenkreis· Ga:rz/Rg„ mit Wir
kung vom 1. Dezember 1966 ah; ·eingeführt. am 
18. 12. 1966. 

In den Ruhestand getreten: 
Pfarrer Hans Naß , Ahrensha1g1en, Kirchenkr. Barth, 
ab 1. Januar 1967. 

D. Freie Stellen 

Die Pfarrstel1e Ahrenshagen, Kirchenkreis BaJ~h, ist 
frei und sofort wieder zu .besetzen. 2600 Seelen, 
Dienstwohnung im Pfarrhaus, Zentral.s,ch1tüe m1t 10 
Klassen am Ort, erweit,erte Ohersichul-e iri. Trinwil
lershagen, kann durch tägHches Fahr·en erreiicht wer
den. Bahnstation ist Altenwil1er.shag1en (4 km ·ent
fernt). Regielmäßige Auto.busverbindlun1g nach Rib
nitz. 

Gemeindewahl. Bewerbungen sind an dein Gemein
dekirchenrat Ahr.ensha·~en über das Evangelis,che 
Konsistorium in Greifswald, Bahnhofstraße 35/36, zu 
richten. 

Bi.s·chof D. Dr. Kmmmacher; E. Weitere Hinweise 

am 18. 12. 1966 in der Kir-ehe zu Pos·eritz, Kirchen-
kreis Garz/Rg., der Predig,er .Gerhrurd Rosen o w 
durch Bis·chof D. Dr. K11ummacher. F. Mitteilungen für den kirehlichen Dienst 
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